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 Beabsichtigte Änderung der 54. Verordnung zur Änderung 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 20. April 2020 
 
 

Anlagen 

2 

 

 

Anbei übersende ich das Schreiben der Vorsitzenden des 4. Straf- und 

Bußgeldsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 20. Mai 2020 

einschließlich der Stellungnahme von Herrn ROLG mit der 

Bitte um Kenntnisnahme. 

 

Im Hinblick auf den zu erwartenden erheblichen Anstieg an 

Ordnungswidrigkeitenverfahren bei den Amtsgerichten rege ich eine 

möglichst schnelle Korrektur der Änderungsverordnung an, insbesondere der 

Verstoß gegen das Zitiergebot nach Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG 

(Stellungnahme Seite 1) sollte schnellstmöglich behoben werden. 



- 2 - 
 

 

Die Ankündigung des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur 

vom 15. Mai 2020, wonach die Ausweitung der Regelfahrverbote rückgängig 

gemacht werden soll, wird zu einer erheblichen Steigerung der 

Ordnungswidrigkeitenverfahren bei den Amtsgerichten führen, da sich die 

Betroffenen die nach § 4 Abs. 3 OWiG möglichen milderen Sanktionen nicht 

werden entgehen lassen wollen. Die hier angekündigten Änderungen sollten 

daher möglichst schnell in Kraft treten. Zu den in der Stellungnahme von 

Herrn  zusätzlich geäußerten Bedenken gegen die Ausweitung der 

Regefahrverbote verweise ich auf Seite 1 und 2 der beigefügten 

Stellungnahme. 

 

Darüber hinaus sollten notwendige Folgeänderungen betreffend das 

Fahreignungs-Bewertungssystem umgesetzt (Stellungnahme Seite 3, oben) 

und Wertungswidersprüche (etwa höheres Regel-Bußgeld für Pkw als für 

Gefahrgutstransporte etc., Stellungnahme Seite 3 unten f.) bereinigt werden.  

 

Ich rege an, möglichst schnell auf Bundesebene auf die erforderlichen 

Änderungen, insbesondere die Behebung des Verstoßes gegen das 

Zitiergebot sowie die vom Bundesminister beabsichtigte Rückgängigmachung 

der Ausweitung von Regelfahrverboten hinzuwirken, um eine Überlastung der 

Amtsgerichte zu verhindern. 

 

 

 

gez. 

Horz  


